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Die Soc. Bergamasca per Distribuzione di Energia
Elettrica Bergamo erstellte im Jahre 1908—09 an
ihrer bestehenden Zentrale in Clenezzo, zur Erwei-
terung derselben, eine hydraulische Akkumulierungs-
anlage mit kiinstlichem Bassin und einem QGefalle
von 430 m. Die Maschinenaggregate bestehen aus
zwei QGruppen mit je einer funfstufigen Zentrifugal-
pumpe von 785 PS. mit direkt gekuppeltem Asyn-

chronmotor.

eine getrennte Gruppe.

In Deutschland wurde die Akkumulierungsanlage
Brunnenmiihle bei Heidenheim fiir Voith in Heiden-
heim ausgefithrt und besteht die Anlage aus zwei
Hodhdruck-Zentrifugalpumpen, direkt gekuppelt mit
einem Asynchronmotor fiir ein Gefélle von 102 m
und einem Kraftverbrauch von 78 respektive 157 m.
Turbine und Generator bilden auch hier eine ge-
trennte Gruppe.

Fiir die Oberrheinischen Kraftwerke in
Miilhausen werden zurzeit von der Firma Locher
& Cie. in Ziirich auch Projekte ausgearbeitet fiir eine
hydraulische Akkumulierungs-Anlage an den beiden
Seen Schwarzer und Weisser See in den Vogesen,
welche beide Seen zirka 800 m voneinander entfernt,
ein Gefélle von 100 m aufweisen, und jetzt zur Auf-
speicherung wahrend der Regenzeit benutzt werden,
um in der trodkenen Periode die Wasserverhéltnisse
im Tal von Urbeis zu regulieren, wobei jetzt schon
der Wasserspiegel des Schwarzen Sees um 9 und
derjenige des Weissen Sees um 4,5 m variiert.

Die Pumpenanlage des Schwarzen Sees wird
projektiert fiir eine Wasserkraft von zirka 18,000 KW.
mit einem Abfluss von 26 m?/sek., wobei die tag-
lichen Schwankungen des Schwarzen Sees zirka 7 m
und der Wasserinhalt 950,000 m* betragen.

Zusammenstellung der Lieferanten der ausgefihrten Akkumulierungs~Anlagen.

Die Turbine und der Generator bilden

Die Erfahrungen zeigen, dass die hydraulischen
Akkumulierungs-Anlagen sehr sorgfaltig durchstudiert
werden missen, und dass die Verhaltnisse nicht so
unglinstig liegen, wie sie im allgemeinen beurteilt
werden, und unter gewissen Umstanden eine sehr
gute Ausnutzung und Rentabilitat eintritt, und dass
mit denselben eine grosse Anpassungsmoglichkeit
an bestehende Anlagen erreicht werden kann. Welche
Anordnung von Maschinengruppen die rationellste
und zweckmassigste ist, hangt zum grossen Teil da-
von ab, ob der Pumpenbetrieb die Hauptsache ist.
Jede der beiden Gruppierungsarten hat ihre Vor-
und Nachteile, die genau abgewogen werden miissen,
und es wird bei einer modernen Pumpstation am
rationellsten sein, wenigstens eine grossere Gruppe
nur aus einem asynchronen Motor und Pumpe zu

bilden.

Die Besteuerung der Einfuhr von
Wasserkraften nach Italien.

* Wir haben in No. 22 unserer Zeitschrift vom
25. August 1913 darauf hingewiesen, dass in [talien
die Frage erortert werde, ob nicht fur die Einfuhr
von elektrischer Kraft gewisse Abgaben zu schaffen
seien. Der Anstoss dazu ging von der mailandischen
Handelskammer aus, der sich eine ganze Anzahl
weiterer Handelskammern anschlossen, wahrend ein-
zelne Beibehaltung der freien Einfuhr befiirworteten.
Eine Vertretung von Elektrizitdtsindustriellen sprach
wiahrend eines Besuches in Mailand beim Handels-
minister Nitti vor, um ihn fiir diese Besteuerung zu
gewinnen. Dabei wurde, um die Zustimmung zu
diesem Vorgehen auch bei der einflussreichen lom-
bardischen Gesellschaft zur Verteilung von elektri-
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Hydraulische Akkumulierungs- und Pumpenanlagen.
Figur 2. Maschinenhaus am Lago di Viverone und Drudkleitung der Anlage in Viverone.

scher,Energie — bekannt unter dem Namen Vizzolla-
Gesellschaft — zu erreichen, dem Minister das Ge-
such unterbreitet, es mdchte die Besteuerung keine
rickwirkende Kraft haben, sondern nur kiinftig ein-
zufithrende Wasserkrafte treffen, so dass bereits im-
portierte Energie steuerfrei ausginge. Die Vizzola
importiert bekanntlich ihre elektrische Energie aus
der Schweiz (Poschiavo); jahrlich 16—20,000 KW.
werden ihr vom Kraftwerk Brusio geliefert, an wel-
chem die Vizzola grosse finanzielle Interessen besitzt.

Diese Energie will man nun von der Besteuerung
ausnehmen, um die Vizzola und die Finanzleute,
die dabei engagiert sind, nicht von vorneherein zu
Gegnern des Besteuerungsprojektes zu machen. Man
wiinscht also, wie das Mailander Finanzblatt ,Il Mo~
mento Economico® ausfiihrt, dass Regierung und
Parlament eine schwere Steuerungerechtigkeit be-
gehen moédchten. Die Besteuerung, so wird im ge-
nannten Blatte weiter gefordert, muss entweder alle
importierten Wasserkrafte treffen, oder es sollen alle
damit verschont werden. Wollte man die Bewegung
zur Belastung der eingefiihrten Energie mit einer
offenkundigen Verletzung des Grundsatzes der Gleich-
heit Aller vor dem Gesetze beginnen, so wire dies
ein schwerwiegendes Eingestandnis der Schwidhe
der aufgestellten Postulate. Die Regierung wird,
wenn anders sie noch ein wenig Billigkeits- und Ge-
rechtigkeitsgefithl besitzt, unter keinen Umstédnden
einer solchen Ausnahme vom allgemein giiltigen Ge-
setz zustimmen kdnnen.

Das Blatt bespricht dann die einzelnen Behaup-
tungen, welche die italienischen Elektrizitatsindustriel-
len aufgestellt haben, um den geforderten Ausgleich
zwischen einheimischer und importierter Energie zu
rechtfertigen. So wird ausgefiihrt, dass im Auslande

elektrische Energie billiger erzeugt werden konne,
als in Italien, wo eine Abgabe von jahrlich 3 Lire
fir die PS. entrichtet werden muss. Diese Steuer
mag frither gegeniiber dem Ausland eine Verteuerung
herbeigefiihrt haben, heute ist es aber nicht mehr
der Fall. Ausgenommen vielleicht die Wasserkrafte
im Trientinischen, wo eine Besteuerung bei der Ein-

fuhr gerechtfertigt ware, haben die Besitzer von

Wasserlaufen (Staaten, Provinzen, Gemeinden) jetzt
tiberall eingesehen, welche Quelle des Reichtums sie
in der in den Flussldufen oder Bergseen einge-
schlossenen elektrischen Energie besitzen, und sie
versuchen nun Uberall, daraus moglichst grossen
Nutzen zu ziehen.

Vor wenigen Wodhen hat die Gesellschaft ,Motor*
in Baden gemeinsam mit dem Credito Ticinese in
Locarno durch den Grossen Rat des Kantons Tessin
einen Konzessionsvertrag genehmigen lassen, wonach
zirka 30,000 PS. im Valle Maggia und Centovalli
ausgebeutet werden sollen. Die gewonnene Energie
wird zum grossten Teil in [talien Verwendung finden.
Die Konzession wurde unter folgenden Bedingungen
erteilt: 1. Einmalige Zahlung von 270,000 Fr. an den
Kanton Tessin. 2. Eine jéhrliche Abgabe von 5 Fr.
fir jede erzeugte und ausgenutzte PS. 3. Verfall
der Konzession nach 45 Jahren, mit Wiedererneue-
rungsrecht fiir weitere 40 Jahre, hernach Heimfall
der Wasserwerkanlagen an den Staat, das heisst an
den Kanton Tessin. Eine Konzessionserneuerung
wiirde die nochmalige Entrichtung einer Gebiihr von
100,000 Fr. erfordern.

In Italien sind die Abgaben bedeutend geringer,
da keinerlei einmalige Abfindungsumme bezahlt
werden muss, sondern nur eine jahrliche Steuer von
3 Lire per PS. Und wenn die Konzession in Italien
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bisher nur 30 Jahre dauerte, so war damit kein un-
entgeltlicher Ubergang an den Staat verbunden. Ein-
zig fir die projektierten Wasserwerke auf Sardinien
(Tirso) und in Calabrien (Sila) ist eine Konzessions-
dauer von 45 Jahren gewédhrt und die Forderung
des Ridkfalls an den Staat gestellt worden. Bei der
Erneuerung der noch bestehenden 30-jahrigen Ver-
trage wird die Regierung voraussichtlich die Forde-
rung des Heimfalls stellen; gegenwartig ist dies je-
doch noch keineswegs der Fall. Was die andern
Steuern anbelangt, die von den Gesellschaften im
Kanton Tessin entrichtet werden miissen, so bieten

Hydraulische Akkumulierungs- und Pumpenanlagen.
Figur 3. Wasserschloss und Druckleitung der Anlage in Viverone.

sie ebenfalls keinen Anlass, von einer besonderen
Begiinstigung gegeniiber den italienischen Verhalt-
nissen zu reden. Wenn die Wasserkrafte des Maggia-
tales bei ihrem kiinftigen Import nach Italien den
in diesem Lande ausgenutzten gleichgestellt werden
sollen — dahin geht eigentlich die Forderung der
Initianten — so misste der Gesellschaft an der
Grenze mindestens der Betrag von je 2 Lire pro
PS. zuriickvergiitet werden. Es ist auch die Rede
von den Wasserkraften der Moesa (Misox) und der
Mera auf ihrer schweizerischen Strecke (Bergell);
ferner von einer Verstirkung der Mera-Wasserkraft
durch Verwendung des Silser- und Malojasees als
Staubecken. Wenn diese Projekte einmal, ungeachtet
der Proteste der Heimatschutzfreunde, zur Ausfiih-
rung gelangen, so kann als sicher angenommen wer-

den, dass die beteiligten Gemeinden und der Kanton
Graubiinden hinreichend hohe Anspriiche auf ihre
Wasserkrafte geltend machen werden. Die Anzeichen
dafiir sind schon vorhanden. Fir die Einfuhr von
Energie tber die Schweizergrenze steht daher die
Behauptung der italienischen Elektrizitatsindustriellen
im offenen Gegensatze zur Wirklichkeit. Die Abgaben
sind jenseits der Qrenze viel grosser als in Italien.

An der osterreichischen Grenze bestehen
dhnliche Verhaltnisse. Zwar existieren keine beson-
deren Abgaben, die fiur die Ausfuhr von Energie
aus dem Trentino und den anderen Osterreichischen
Alpenlandern zu entrichten waren. Dafiir weiss man
aber, dass die allgemeinen Steuern fiir Aktien-
gesellschaften in den Osterreichischen Léndern viel
hoher sind, als in Italien. In Osterreich bezahlen
die Gesellschaften 10 °/ ihres Einkommens an den
Staat (wie in Italien). Sind die Dividenden aber
hoher, so steigt die Taxe auf 12, 14—16 °/o je nach
dem Anwachsen der ausbezahlten Dividende. Wah-
rend in Italien das bewegliche Vermdgen von den
lokalen Behorden nicht mit besondern Steuern be-
legt werden darf, kann in Osterreich eine Taxe fiir
die Aktiengesellschaften von ihnen auferlegt und von
den einzelnen Kronlandern dazu noch eine Personal-
steuer erhoben werden. Der Steuerzuschlag iiber-
steigt nicht selten 100 %o, so dass es Aktiengesell-
schaften gibt, die 32—34 °/o ihres Einkommens dem
Staate und den Landern abgeben miissen. Im Trientino
wiirde eine Aktiengesellschaft mindestens um das
Doppelte wie in Italien besteuert und zwar allein
auf Grund ihres beweglichen Vermdgens. Angesichts
der prekaren Finanzlage des Osterreichischen Staates,
wie der Geldbediirfnisse der einzelnen Kronlander
ist als sicher zu erwarten, dass eine besondere Taxe,
wenn sie zurzeit auch noch nicht existiert, doch bald
kommen wird.

Der ,Momento Economico“ schliesst seine Aus-
fithrungen wie folgt: Man versteht, dass die Ver-
treter der italienischen Elektrizitatsindustrie sich be~
streben, die Konkurrenz auszuschalten, um regel-
massigere und sicherere Gewinne zu erzielen, und
es ist begreiflich, dass sie zu diesem Zwedke nach
einem Zollschutz verlangen. Es ist das Wesen des
Handels und der Industrie, dass man nach héherem
Gewinn strebt. Allein was man bei den italienischen
Industriellen, die doch gebildete Leute sind und eine
Art von Qeistesaristokratie darstellen, nicht versteht,
das ist die Beibringung von Argumenten zur Recht-
fertigung ihrer Forderungen, die tatsdchlich unrichtig
oder unzutreffend sind. Die italienische Manufaktur-
industrie (Weberei, mechanische Metallurgie, chemi-
sche Industrie usw.) bedarf billiger Betriebskraft;
diese durch Einfuhrzélle zu verteuern, wiahrend die
einheimische Elektrizitatsindustrie jetzt schon blii-
hend genug ist (die mittlere Rendite stieg im Jahre
1911 von 6 auf 6,3 °%), wére eine durchaus unan-
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gebrachte Massregel, von der nur zu hoffen ist, dass
sie nicht eingefithrt werde. Die elektrische Industrie
ist in [talien gleichsam zur nationalen Industrie ge-
worden, gewaltige einheimische und fremde Kapita-
lien sind darin investiert; in der Form grosser Aktien-
gesellschaften, in der sie fast aussdhliesslich in die
Erscheinung tritt, gehért sie zu den am besten ver-
walteten und gefithrten Unternehmungen. Es wire
daher ein schwerer Irrtum, in den die Vertreter der
italienischen Elektrizitatsindustrie verfallen wiirden,
wollten sie eine Besteuerung des Importes von Energie
verlangen, einzig aus dem Grunde, weil ihr durch
einige Zehntausend KW. momentane Konkurrenz er-
wachsen konnte.

LR
Das elektrische Hebezeug beim Bau
und Betrieb von Kraftwerken.
K. R. Die grosse Entwicklung des Hebezeugbaues
der letzten Jahre wurde durch die allgemeine Er-

kenntnis bedingt, dass die Ausriistung unserer Arbeits-
platze mit zwedkentsprechenden Transportanlagen und

Hebezeugen das beste Werkzeug im Kampfe des
modernen Wettbewerbes sei. Wenn wir heute unsere
neuern industriellen Anlagen betrachten, zeigt sich,
dass, gezwungen durch die Notwendigkeit einer Er-
hohung der Ertragfahigkeit, dem Hebezeug wesent-
lich grossere Beachtung geschenkt wird, als dies frither
der Fall war. Die moderne Grossindustrie muss zur
Sicherung ihrer Rentabilitat und Konkurrenzfahigkeit
die unproduktiven Arbeiten, Transport und Montage
in ihren Betrieben auf ein Mindestmass zu beschranken
suchen, was nur durch die Beniitzung wirtschaftlich
arbeitender Transport- und Hebezeugmittel geschehen
kann.

Mit der fortschreitenden Entwidilung der modernen
Wasserkraftanlagen wurde auch von dieser Seite dem
Hebezeugbau eine stets zunehmende Beachtung ge-
schenkt und der frither nur als Montagewerkzeug ver-
wendete Laufkran hat sich hier ganz neue Verwendungs-
bereiche erobert.

Die kranmaschinellen Hilfsmittel konnen heute in
keiner Kraftanlage, sei es am Stauwehr oder in der
Kraftanlage, entbehrt werden, und zwar nicht nur

Das elektrische Hebezeug beim Bau und Betrieb von Kraftwerken.
Figur 1. Elektrisch betriebener Dreimotoren-Laufkran von 45,000 kg Tragkraft im Kraftwerk Biasca, gebaut von der Maschinenfabrik St.Jakob A.-G. in Basel.



	Die Besteuerung der Einfuhr von Wasserkräften nach Italien

